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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, den 21 . Juni 2024 

– Z F 10 –  Telefon   9(0)139 - 4630 

 Eric.Kaskens@senstadt.berlin.de 

An den 

Vorsitzenden des Hauptausschusses 

über 

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin     

über  

Senatskanzlei - G Sen - 

 

 

Auflösung der zentralen pauschalen Minderausgaben (PMA) im Epl. 12 und dem Kapitel 2712 

 

Anlage 

 

52. Sitzung des Hauptausschusses am 22.11.2023 

Sammelvorlage SenStadt – Z F 10 – vom 06.11.2023, rote Nr. 1290 

 

58. Sitzung des Hauptausschusses am 28.02.2024 

Zwischenbericht SenStadt – Z F 10 – vom 31.01.2024, rote Nr. 1424 

 

63. Sitzung des Hauptausschusses am 12. Juni 2024 

 

 

Der Hauptausschuss hat in seiner 52. Sitzung Folgendes beschlossen:  

 

„SenStadt wird gebeten, dem Hauptausschuss bis Mitte Februar 2024 den aktuellen Stand der 

Planungen zur Auflösung der PMA aufzuliefern.“  

 

Der Hauptausschuss hat in seiner 63. Sitzung Folgendes beschlossen: 

 

„Alle Senatsverwaltungen werden gebeten, dem Hauptausschuss zur Sitzung am 26.06.2024 die 

für die Auflösung der Pauschalen Minderausgaben vorgesehenen Titel und (Teil-)Ansätze, 

einschließlich Begründung für die Kürzung und ggf. betroffener Zuwendungsempfangenden, soweit 

diese im Haushaltsplan aufgeführt sind, zuzuleiten, die dem Zustimmungsvorbehalt des 

Hauptausschusses gemäß § 11 Absatz 3 Satz 2/3 Haushaltsgesetz 2024/2025 unterliegen.“ 

 

 

Beschlussentwurf:  

 

Der Hauptausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

 

 

Stefan Bernhardt
Schreibmaschine
1807
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Hierzu wird berichtet:  

 

Die zentrale PMA in Höhe von 1.752 Mio. Euro wurde durch diverse Minderausgaben von 1.185 

Mio. Euro vorab abgesenkt, so dass die für alle Ressorts verbleibende PMA auf 567 Mio. Euro 

reduziert wurde. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen erbringt an der 

gesamten PMA bereits vorab einen Anteil von insgesamt 457 Mio. Euro, was rd. 26 % der 

Gesamtsumme entspricht. Die Einsparungen sind beim Kapitel 1295, Titel 88402 (Zuführung an das 

Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin - SWB) in Höhe von 350 Mio. Euro und beim Kapitel 

2712, Titel 70100 (Neue Schulen Programm) in Höhe von 107 Mio. Euro zu erbringen.  

 

Zudem soll im Rahmen des 2. Nachtragsehaushalts 2024/2025 beschlossen werden, dass Mittel 

zur Finanzierung werthaltiger Vermögenswerte, insbesondere Kapitalzuführungen, für welche 

bislang eine Finanzierung aus dem SIWA vorgesehen war, aus dem Landeshaushalt erbracht 

werden. Gleichzeitig können dadurch einzelne Maßnahmen, für die bislang eine Ausgabe im 

Haushaltsplan veranschlagt war, aus dem SIWA finanziert werden. Hiervon ist im Einzelplan 12 der 

Ansatz bei 1200/88401 – Zuführung an das Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt 

(SIWA) – in Höhe von 4 Mio. Euro betroffen. Mit der Verschiebung ist keine Kürzung verbunden.  

 

Die somit von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen vorab zu 

erbringenden 457 Mio. Euro waren nicht Bestandteil der Berechnungsgrundlage, der noch darüber 

hinaus zu erbringenden 2%igen zentralen PMA, die einen weiteren Einsparbedarf von insgesamt 

23.468.834 Euro ausmachen. 

 

Die titelscharfe Auflösung, in Höhe von 2% der zu erbringenden zentralen pauschalen 

Minderausgaben für das Haushaltsjahr 2024, übersende ich Ihnen in der beigefügten Anlage.  

 

Die in der Anlage aufgeführten Titel wurden bis auf die im Rahmen des 2. Nachtrags beabsichtigte 

Absetzung des Ansatzes bei 1200/88401 in das SIWA nicht im Rahmen der 

Haushaltsplanaufstellung 2024/2025 durch das Abgeordnetenhaus verstärkt. Auswirkungen auf 

Zuwendungsempfangende sind mit den Kürzungen nicht verbunden.  

 

 

In Vertretung  

 

 

 

 

Alexander Slotty 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen 
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